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Sitzung der Zentral-KODA  
in Bad Honnef abgebrochen 
 
Eine Stunde nach Beginn der Sitzung 
der Zentral-KODA musste aufgrund der 
Vorgaben der Ordnung diese wegen 
Beschlussunfähigkeit abgebrochen wer-
den, da die Besetzung der Dienstgeber-
seite unter das erforderliche Quorum 
gesunken war.  
Einige drängende Beschlüsse konnten 
deshalb nicht gefasst werden: 
 

- Weiterführung der 
Entgeltumwandlungsregelung 
über den 31.12.200
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4 hinaus 
- Wahl der Vorsitzenden des Ver-

mittlungsausschusses 
- Härtefallausgleich Ost 
- Weiterer Umgang mit der Versor-

gungsordnung 
 
Die Mitarbeiterseite hat deshalb umge-
hend eine Sondersitzung beantragt, um 
diese Themen schnellstmöglich einer 
Lösung zuzuführen. 
 
Gewählt hat die Mitarbeiterseite der 
Zentral-KODA Johannes Müller-Rörig 
(Bistum Limburg) als externes Mitglied 
und Georg Grandy (AK Freiburg) als 
stellv. externes Mitglied im Vermitt-
lungsausschuss. Diese Nachwahl war 
notwendig, weil die bisherigen Mitglieder 
ihr Amt niedergelegt haben bzw. wegen 
Wechsel in die Zentral-KODA nicht mehr 
ausüben können.  
 
 
 

 
 
Neu in der Zentral-KODA Mitar-
beiterseite sind die Mitglieder aus dem  
Bereich der AK Thomas Rühl, Peter Wei-
denbach und Karl-Heinz Zeitler. 
 
Im Anschluss an die Sitzung informierten 
sich die Mitglieder der Mitarbeiterseite 
und Vertreter aus den anderen KODAen 
in Gesprächen mit verdi-Vertretern und 
Kolleginnen und Kollegen aus den evan-
gelischen arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen über den aktuellen Stand der Pro-
zessvereinbarung des öffentlichen 
Dienstes. Insbesondere standen auch 
Überlegungen im Mittelpunkt, wie die 
Veränderung im kirchlichen Bereich um-
gesetzt werden können und müssen. 
 
Deutlich wurde bei dem Treffen, dass wir 
den Umfang und die Auswirkungen und 
einen dadurch notwendigen Änderungs-
bedarf für den kirchlichen Bereich noch 
nicht einmal in Anfängen zureichend dis-
kutiert haben. 
Allerdings einigten sich die anwesenden 
ArbeitnehmervertreterInnen auf eine ge-
meinsame Erklärung, in der sie 
 

- die Vergleichbarkeit zum Tarifrecht 
des öffentlichen Dienstes als Zent-
rum der weiteren Arbeit bewerten 

- als Ziel ein möglichst einheitliches 
Gepräge der neu zu gestaltenden 
Tarifregelungen vereinbaren 

- eine weitergehende Zersplitterung 
des Arbeitsrechts bis hin zur Be-
triebsebene verhindern wollen 

- eine stärkere Vernetzung vereinba-
ren  


